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Arbeitszeugnis im Strafvollzug, §     27 HStVollzG  

Bei der Beschäftigung eines Strafgefangenen in einem Betrieb eines externen Unternehmens in 

der JVA wird kein privatrechtliches freies Arbeitsverhältnis begründet, sondern auch dies ist als 

Vollzugsarbeitsverhältnis zu qualifizieren. Von daher kann der betroffene Gefangene kein 

Arbeitszeugnis des Unternehmens verlangen, sondern nur eines der Anstalt.
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